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Zu den neuen Wirtschaftsartikeln der Bundesverfassung
Wer weiß, was es in der Schweiz bedeutet, über wichtige

wirtschaftliche Fragen auf eidgenössischem Boden
eine Einigung zu erzielen, der wird in Würdigung dieser
Tatsache dem Revisionswerk der Wirtschaftsartikel in
der Bundesverfassung seine Anerkennung nicht versagen
können. In der Tat bedeutet diese Revision ein Werk
großer Einsicht, gegenseitiger Verständigung und loyaler
Erkenntnisse. Kein Kuhhandel im schlechten Sinne,
sondern eine echt demokratische, dem Ganzen dienende

Verständigung. In diesem Sinne können der künftigen
Volksabstimmung ohne Detailheratung die Artikel zur
Annahme empfohlen werden.

Das schließt aber nicht aus, daß trotzdem einige
Betrachtungen grundsätzlicher Natur notwendig sind.
Zunächst ergibt sich die Frage, sollen die Artikel in diesen

schweren Zeiten der Volksahstimmung überhaupt
unterworfen werden. Denn, daß es nicht ohne große
politische Auseinandersetzungen abgehen wird, glaubt wohl
niemand, der die Tragweite der einzelnen Artikel
erkannt hat. Ferner: Könnte nicht der Bundesrat, ja muß

nicht der Bundesrat auf Grund seiner Vollmachten über

die Artikel hinaus handeln. Mit dem ist zu rechnen und

Krieg kennt weder territoriale, noch geistige noch
wirtschaftliche Grenzen. Aber für unsere Schweizer stellt
sich die Frage auch noch anders. Wenn wir auch dem

Bundesrat für die Zeit des Krieges außerordentliche
Vollmachten anvertrauen, so entspricht es doch dem

innersten Wunsch des Schweizer Volkes, daß der
Bundesrat wenn immer, und so bald als möglich seine
Vollmachten auf verbriefte Rechte, auf Verfassung und
Gesetz stützen kann. Mit den neuen Wirtschaftsartikeln
geben wir aber dem Bundesrat diese Rechte in die

Hände, was in der Demokratie von großer Bedeutung ist.
Ein anderes Bedenken ist schwerer zu überwinden.

Schon in der Zeit von 1918—1939 konstatierte man
Strukturänderungen in unserer Wirtschaft, die wir bald

praktisch in einzelnen Erlassen des Bundesrates und der

Bundesversammlung und bald theoretisch in den einzelnen

Ideenwellen verspürten. Wir erinnern nur etwa an

die Theorien über den Korporationsstaat, an die Ideen

vom Wirtschaftsplan, an den gesteigerten Staatssozialismus

usw. Daß diese in ihrem Ziel noch nicht klar zu

Tage getretene Strukturänderung in Kriegszeiten von

ganz besonderer Bedeutung werden kann, muß berücksichtigt

werden. Der Staat kann neue Aufgaben
bekommen, von denen wir heute noch gar keine Ahnung
haben. Der Staat kann verantwortungsvoller Führer der

Wirtschaft werden und diese hört vielleicht als

selbständiger Organismus zu funktionieren auf. Sollen wir
in einer solch historischen Stunde, in der wir über die

Zukunftswerte noch nicht entscheiden können,
Wirtschaftsartikel annehmen, die vielleicht in der oder
anderer Richtung in kürzester Frist überholt sind? Man

wird diesen Ueberlegungen eines entgegenhalten können:

Die Wirtschaftsartikel stellen an sich eine Ueber-

gangslösung dar. Auf ihnen wird sich eine neue
wirtschaftliche, soziale und vielleicht auch politische
Ordnung aufbauen können. Ob dann zur endgültigen
Abklärung einige Jahre oder Jahrzehnte verlaufen, das ist
das Geheimnis der Zukunft und kann uns aber nicht

hindern, dieses Zwischenfundament in Form der neuen

Wirtschaftsartikel zu akzeptieren.
Wenn man die Leitgedanken der neuen Artikel

erforscht, so stellt man zunächst fest, daß weniger die

Großindustrie, als das Gewerbe, der Klein- und
Mittelhandel und die Landwirtschaft die Geneigtheit des

Gesetzgebers gefunden haben. Das dürfte richtig sein. Die
Schweizerische Industrie ist vornehmlich auf Export
eingestellt und folgt den internationalen Wirtschaftsgesetzen.

Ihr dürften nicht allzu enge Schranken gesetzt
werden, während Wirtschaftszweige von reinem
Binneninteresse eher einer solchen Regelung zugänglich sind.
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